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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) 
 
Landesbauordnung (LBO) 
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, ber. S. 416),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017. (BGBl. I S. 3786) 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Form vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 16.06.2020 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 25.06.2020 

3. Billigung des Bebauungsplanvorentwurfs 
und Beschluss der Freigabe zur frühz. Beteiligung  

am 16.06.2020 

4. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
gem. § 3 (1) BauGB und $ 4 (1) BauGB 

vom 06.07.2020 bis14.08.2020 

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 
und Auslegungsbeschluss 

am 17.11.2020 

6. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 

 

 6.1 Bekanntmachung am 26.11.2020 

 6.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom 07.12.2020 bis 11.01.2021 

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 23.03.2021 

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 31.03.2021 

 
Zur Beurkundung 
Billigheim, den 24.03.2021 
 

------------------------------------ 
        Bürgermeister 
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 
Art enthalten, außer Kraft. 
 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 SOSz – Sondergebiet – Seniorenzentrum (§ 11 BauNVO) 

Das sonstige Sondergebiet „Seniorenzentrum“ dient der Unterbringung eines Senioren-
zentrums mitsamt zugeordneter Pflege- und Betreuungseinrichtungen. 

Im Sondergebiet „Seniorenzentrum“ sind ausschließlich Nutzungen wie betreutes Woh-
nen, betreute Wohngemeinschaften und eine Tagespflege einschließlich zugeordneter 
medizinischer, therapeutischer, betriebstechnischer Ergänzungs- und Nebeneinrichtun-
gen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) entspre-
chend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die Erd-
geschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen werden als maximale Gebäude-
höhe in Metern über Normalnull entsprechend Planeintrag festgesetzt. 
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Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe um maximal 1,5 m ist mit un-
tergeordneten technischen Einrichtungen und Aufbauten wie Dachbelichtungen, Klima-
tisierungs- oder Belüftungsanlagen auf maximal 5 % der Dachfläche zulässig. Davon 
ausgenommen sind Solar- und Photovoltaikanlagen. 

Ein Abstand von 2,0 m zum Dachrand ist jeweils einzuhalten.  

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a95m =abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal zu-
lässigen Gebäudelänge von 95 m. 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag.  

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 + Nr.12 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb sowie außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie 
in der gemäß Planeintrag festgesetzten Fläche für Parkplätze zulässig. 

4.2 Garagen 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

4.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie in der gemäß Planeintrag festgesetzten Fläche für Nebenanlagen 
zulässig. Trafostationen sind als Nebenanlagen auch außerhalb der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.  
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5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-
gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Die Aus-
führung von Flächen, durch die keine Gefährdung des Grundwassers zu befürchten ist, 
sind mit wasserdurchlässigen Belägen vorgegeben werden. Der Unterbau ist auf den Be-
lag abzustimmen. 

5.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig. 

5.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-
tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 
sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-
licht erzeugen.  

5.4 Baufeldräumung und Gehölzrodung  

Im Vorfeld der Erschließung und Bebauung sind die Gehölze im Geltungsbereich, soweit 
sie für die Umsetzung des Bebauungsplans entfallen müssen, im Winterhalbjahr (1.10.-
28.02) zu roden. Holz und Astwerk sind unverzüglich abzuräumen. Auch der Rückschnitt 
von ins Baufeld ragenden Ästen ist in diesem Zeitraum vorzunehmen.  

Bisher haben in der Wiese keine Vögel gebrütet, bei einer Nutzungsaufgabe könnte die 
dann höhere Vegetation aber für Bodenbrüter attraktiv sein. Daher sind die zukünftigen 
Bauflächen im Vorfeld von Baumaßnahmen vorsorglich vom Beginn der Vegetationspe-
riode an bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu mähen oder zu mulchen, um sicher zu 
stellen, dass Bodenbrüter in der krautigen Vegetation keine Nester anlegen. 

5.5 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 
Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar-
über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un-
terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 
nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 
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6. Pflanzgebote 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

6.1 Baumpflanzungen im Westen und Norden 

Entlang der Fläche für die vorgesehenen Stellplätze, sowie entlang der nördlichen Grund-
stücksgrenze sind jeweils gemäß Planeintrag ein großkroniger, hochstämmiger Laub-
baum, Stammumfang mind. 16-18 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang oder 
Verlust gleichartig zu ersetzen. 

Die Pflanzmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Betriebsaufnahme zu vollziehen. 
Die Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und Straßenbereich im Anhang ist zu 
beachten. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Als Dachform sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von 0°- 5° zulässig. 

1.2 Dachdeckung und Fassadengestaltung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind für die Dachde-
ckung und Fassadenverkleidung mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovoltaik-
anlagen unzulässig. 

Eine Begrünung der Dachflächen von Gebäuden, insofern diese nicht durch Solarkollekt-
oren und Photovoltaikanlagen überdeckt werden, wird empfohlen. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 
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Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 
und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 
Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind 
der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden. 

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen. 

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe in den Untergrund eindringen können. 

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unte-
ren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen. 
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5. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten. 

6. Geotechnik 

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten befindet sich das Plangebiet im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Jena-Formation (Unterer Muschelkalk). Diese 
werden in der Nordwesthälfte des Plangebiets von Auenlehm mit im Detail nicht bekann-
ter Mächtigkeit verdeckt. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes 
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechni-
schen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von 
Versickerungs-einrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

7. Haltevorrichtungen und Leitungen für BeleuchtungskörperDer Ei-
gentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitun-
gen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der 
Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 
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Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine 
vorherige Benachrichtigung. 

8. Immissionen HaustechnikDie Emissionsvorgaben für die noch nicht abschlie-
ßend geplante Haustechnik sind zu beachten. Diese Vorkehrung wird im nachgelager-
ten bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt, da es sich nicht um 
eine bauliche oder technische Vorkehrung handelt und damit lediglich das zulässige 
Maß vom Lärmemissionen bzw. -immissionen festgelegt werden würde (vgl. Komm. z. 
BauGB, 57. Lfg. Februar 2005: 464 +467). 

9. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 empfohlen. 

 

 

 

Aufgestellt:  

Billigheim, den 24.03.2021  

DIE GEMEINDE:  DER PLANFERTIGER : 
 

IFK - INGENIEURE 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 
EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.d 


